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Burgfrieden: ursprünglich: im
Feudalismus entstandene Rechtsauf
fassung, wonach innerhalb einer um
friedeten Burg oder Stadt Streitig
keiten auf gewaltsame Weise nicht 
ausgetragen werden sollten; im 
übertragenen Sinne: Bezeichnung 
für die Politik bestimmter Führer der 
sozialdemokratischen Parteien und 
der sozialdemokratisch beeinflußten 
Gewerkschaften während des ersten 
Weltkrieges. Unter Bruch der Be
schlüsse der —► Zweiten Internatio
nale und ihrer eigenen Parteien ver
zichteten sie auf die Führung des 
Klassenkampfes gegen die Mono
polherren und Junker, den »Haupt
feind im eigenen Lande« (Lieb

knecht), und unterstützten die 
Kriegspolitik der herrschenden 
Klasse auf vielfache Weise (Bewilli
gung der Mittel für die Kriegfüh
rung in den Parlamenten, Gleich
schaltung der Arbeiterorganisatio
nen und ihrer Presse mit den impe
rialistischen Kriegszielen, Eintritt in 
imperialistische Regierungen usw.). 
Die B.spolitik war Verrat an der Ar
beiterklasse, am werktätigen Volk 
des eigenen Landes und an der inter
nationalen revolutionären Bewe
gung. Sie diente der Festigung der 
imperialistischen Ausbeutungsver
hältnisse, verlängerte den Krieg und 
forderte von den Volksmassen ge
waltige Opfer.


